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9.3.4 
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

9.3.5 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Teil II der Anlage 

Abkürzungsverzeichnis 
Im Verzeichnis werden folgende Abkürzungen verwandt: 

Autobahnpolizei Polizeipräsidien Bielefeld, Dort-
mund, Düs seldorf, Köln und Münster 

BezReg Bezirksregierung(en) 

BezReg A Bezirksregierung Arnsberg 

BezReg D Bezirksregierung Düsseldorf 

IM Innenministerium 

KrOrdB Kreisordnungsbehörde(n) 

KPB Kreispolizeibehörde(n) 

LDS Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statis tik 

MAGS Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und So ziales 

MPA Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen 

MWME Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie 

OrdB örtliche Ordnungsbehörde(n) 

PP Dui das Polizeipräsidium Duisburg 

Teil III der Anlage 

Verzeichnis der Zuständigkeitsbestimmungen 

Nr. 1.1.3 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Bereitstellung von Arbeits mitteln und deren Benut-
zung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb 
überwa chungsbedürftiger Anlagen und über die Organi-
sation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicher-
heitsverordnung) vom 27. September 2002 (BGBl. I 
S. 3777) in der je weils geltenden Fassung 

1.  MWME ist zuständig für die Erteilung der Erlaubnis 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 bei Anlagen, die Teil von Anla-
gen im Sinne des § 7 Atomgesetz sind oder die im Zu-
sammenhang mit der artigen Anlagen betrieben wer-
den. 

2.  Hinweis: Eine Mitteilung der Daten nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 an die nach § 1 der ZustVO ArbtG für die Ent-
gegennahme zuständigen Behörden ist nicht erforder-
lich, wenn die Daten vom Betreiber an eine Anlagen-
datei nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Akkre-
ditierung und Benennung zugelassener Überwa-
chungsstellen (ZÜSV NRW) vom 18. Januar 2005 (GV. 
NRW. S. 22) in der jeweils geltenden Fassung übermit-
telt worden sind. 

Nr. 1.1.5 
Verordnung über Arbeiten in Druckluft vom 4. Oktober 
1972 (BGBl. I S. 1909) in der jeweils geltenden Fassung 

Die BezReg D ist für folgende Verwaltungsaufgaben zu-
ständig: 

– Ermächtigung von Ärzten nach § 13 

– Entscheidung über die Beschäftigung nach § 15 Abs. 1 

–  Veranlassung des ärztlichen Gutachtens nach § 15 
Abs. 2 

–  Einsichtnahme in die Gesundheitskartei nach § 16 
Abs. 1 Satz 3 

–  Entgegennahme der Karteikarten nach § 16 Abs. 3 
Satz 2. 

Nr. 2.1.1 
Verordnung über die Verpflichtung der Arbeitgeber zu 
Mitteilungen an die für die Ge werbeaufsicht zuständigen 
Landesbehörden vom 16. August 1968 (BGBl. I S. 981) in 
der jeweils geltenden Fassung 

1.  Das LDS ist für die Entgegennahme von Mitteilungen 
nach § 1 Abs. 1 zuständig. 

2.  MAGS ist für die Bestimmung des Zeitpunkts der 
Mitteilungen zuständig. 

Nr. 3 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz vom 6. Januar 
2004 (BGBl. I S. 2) in der jeweils geltenden Fassung 

1.  Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
ist für folgende Verwaltungsaufgaben zuständig: 

 –  Benennung von zugelassenen Stellen nach § 2 
Abs. 15 

 –  Entgegennahme der Unterrichtung nach § 7 Abs. 2 
Satz 3 

 –  Anerkennung von zugelassenen Stellen und GS-
Stellen und damit zusammenhängende Auf gaben 
nach § 11 

 –  Benennung und Akkreditierung zugelassener Über-
wachungsstellen nach § 17 Abs. 5 und 7 

 –  Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 und § 19 Abs. 1 Nr. 6 
Buchstabe b) im Hinblick auf §§ 11 Abs. 5 Satz 2 
und 17 Abs. 7 Satz 3. 

2.  MAGS ist für folgende Verwaltungsaufgaben zustän-
dig: 

 –  Koordinierungsaufgaben nach § 8 Abs. 3 Satz 1 

 –  Entgegennahme der Unterrichtung nach § 12 Abs. 4.

3.  BezReg D ist für folgende Verwaltungsaufgaben zu-
ständig: 

 –  Warnung der Öffentlichkeit nach § 8 Abs. 4 Satz 3 

  –  Entgegennahme von Unterrichtungen der beauf-
tragten Stelle nach § 9 Abs. 3 

 –  Veröffentlichung von Informationen nach § 10 
Abs. 2 und 5. 

4.   MWME ist zuständig für folgende Verwaltungsaufga-
ben im Hinblick auf Dampfkessel, die Teil von Anla-
gen im Sinne des § 7 Atomgesetz sind: 

 –  Anordnung von Maßnahmen nach § 15 

 –  Aufsicht nach § 18 

 –  Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 19 Abs. 1 Nrn. 1, 9, 10 und 11. 

Nr. 3.2.2 
Verordnung über Gashochdruckleitungen vom 17. De-
zember 1974 (BGBl. I S. 3591) in der jeweils geltenden 
Fassung 

Hinweis: Soweit Leitungen sich über die Grenzen eines 
Regierungsbezirks hinaus erstrecken, legen die beteilig-
ten BezReg im Bedarfsfall eine federführende BezReg 
fest und teilen dies dem Betreiber mit. 

Nr. 4.3 
Fahrpersonalgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640) in der jeweils gel-
tenden Fassung 

1.  Die KPB sind im Rahmen der Verkehrsüberwachung 
für folgende Verwaltungsaufgaben zuständig: 

 –  Durchführung der Aufsicht nach § 4 Abs. 1 

 –  Abruf von Daten im Rahmen der Kontrolle von 
Fahrerkarten nach § 4 b 


